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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2017/231 
freigegeben am 23.11.2017 

 
GB 3 Datum: 21.11.2017 
Sachbearbeiter/in: Triebe, Tabea  
 

Aufstellung des Bebauungsplans 100 - Im Göhlen 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 05.12.2017 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 
N 11.12.2017 Verwaltungsausschuss 
Ö 12.12.2017 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der 
Grundlage dieser Beschlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses für 
Bau, Planung, Umwelt und Straßen am 05.12.2017 berücksichtigt. 

 
2. Die bisherige Beschlussfassung und Abwägung wird bestätigt. 

 
3. Der Bebauungsplan 100 – Im Göhlen mit Begründung und Umweltbericht so-

wie die örtlichen Bauvorschriften werden gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch in 
Verbindung mit § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit dem Bebauungsplan 100 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Schaffung eines 9,7 ha großen Wohngebietes (einschließlich Nebenflächen) nord-
westlich der Straße „Im Göhlen“ geschaffen werden. Auf die bisherigen Beratungen 
wird insoweit verwiesen (s. Vorlagen 2016/201 und 2017/164). 
 
Zwischenzeitlich wurde die öffentliche Auslegung nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Wie bereits in der frühzeiti-
gen Beteiligung wurden Anregungen insbesondere zur Größe des Plangebietes, zur 
Erschließung und Entwässerung sowie zur Baugestaltung vorgebracht. Die Träger 
öffentlicher Belange haben neben Hinweisen redaktioneller Art insbesondere Hinwei-
se zur Umsetzung der Kompensationsverpflichtungen gegeben.  
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Die vollständigen Stellungnahmen sowie die Abwägungsvorschläge sind der Anlage 
3 zu entnehmen, eine übersichtliche Darstellung erfolgt auch in der Begründung (s. 
Anlage 2, ab Seite 19). 
 
Die vorgebrachten Stellungnahmen haben insgesamt zu keinen Änderung des Be-
bauungsplans geführt, lediglich die Begründung wurde um einige Angaben ergänzt. 
Die Festsetzungen im Planteil (beispielsweise zu Art und Maß der baulichen Nut-
zung, Gestaltung der Baukörper und Lage der Erschließungsstraßen) sind identisch 
mit denen des Entwurfs verblieben, sodass der Satzungsbeschluss gefasst werden 
kann. 
 
Nähere Erläuterungen zu den Stellungnahmen und Abwägungsvorschlägen sowie 
den Inhalten des zu beschließenden Bebauungsplans werden in der Sitzung des 
Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen gegeben. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Planzeichnung 
2. Begründung mit Umweltbericht 
3. Abwägungsvorschläge (Die tabellarische Darstellung der Abwägungsvor-

schläge enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit auch die zur frühzeitigen 
Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen (blaue Farbe). Die Stellungnah-
men im Rahmen der Auslegung sind in schwarzer Farbe dargestellt.) 

 
 
 


	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

